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nung, die entsteht, wenn für Urteile, die im Ausland zuzustel
len sind, kein Zustellungsnachweis erlangt werden kann. Nach 
der neuen Regelung tritt die Rechtskraft einer erstinstanz
lichen Entscheidung spätestens 6 Monate nach ihrer Verkün
dung ein.

Da die ZPO keine speziellen Regelungen zur Berufungs- 
Verhandlung und -entscheidung enthält und der bisherige Hin
weis im § 147 Abs. 3 auf eine entsprechende Anwendung der 
Bestimmungen des erstinstanzlichen Verfahrens sich nicht als 
ausreichend erwiesen hat, ergab sich die Notwendigkeit, auch 
diese Fragen mit in die Novellierungsarbeiten einzuschließen.7 
Eine Parallelregelung zum erstinstanzlichen Verfahren — spe
ziell zu §11 a — stellt die im eingefügten § 153 a geregelte 
Verfahrensweise bei Kläger- oder Verklagtenmehrheit im 
Falle der Berufungseinlegung dar. Der Umfang der Überprü
fung des Urteils in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht er
folgt grundsätzlich im Rahmen der durch die Berufung und 
Anschlußberufung gestellten Anträge. Im Falle einer Berufung 
gegen ein Eheauflösungsurteil oder gegen eine von mehreren 
gleichzeitig erlassenen Unterhaltsentscheidungen sind auch 
die von einer Berufung oder Anschlußberufung nicht erfaß
ten Entscheidungen mit zu überprüfen (§154 Abs. 1). Außer
dem wurde festgelegt, daß das Berufungsgericht in jedem Be
rufungsverfahren unabhängig von den Anträgen der Prozeß
parteien die erstinstanzliche Kostenentscheidung überprüft, 
und zwar auch dann, wenn es die Berufung zur Sachentschei
dung durch Beschluß als offensichtlich unbegründet abweist. 
Im übrigen können im Berufungsverfahren neue Tatsachen 
vorgetragen und neue Beweise angeboten werden.

Dem Berufungsgericht obliegt die Würdigung der in beiden 
Instanzen erhobenen Beweise und auch die rechtliche Beur
teilung des Verhandlungsergebnisses. Neue Ansprüche kön
nen nur geltend gemacht werden, wenn sie sich aus dem Sach
verhalt ergeben, der bereits Gegenstand der mündlichen Ver
handlung der ersten Instanz war. Diese Beschränkung soll 
verhindern, daß dem Anspruchsgegner eine Instanz genom
men wird (vgl. § 154 Abs. 3).

Die Bestimmung des § 156 wurde um einige wesentliche 
Anforderungen an das Berufungsurteil ergänzt. Danach soll 
sich aus der Begründung ergeben, welche Mängel in tatsäch
licher und rechtlicher Hinsicht zur Aufhebung des angefoch
tenen Urteils und zur Ersetzung durch eine andere Entschei
dung bzw. zur Zurückverweisung führten. Im Falle einer Be
rufungsabweisung ist darzulegen, daß das angefochtene Urteil 
dem Recht entspricht und weshalb das Berufungsvorbringen 
unbegründet war.

Neu eingefüihrt wurde das Rechtsmittel der Revision 
(§§ 160 bis 162). Sie ist gegen in zweiter Instanz erlassene Ur
teile und verfahrensbeendende Beschlüsse zulässig und führt 
zur Überprüfung der angefochtenen Entscheidung in rechtli
cher Hinsicht.

Die Revision ist für 2 Gruppen von Entscheidungen vor
gesehen. Sie kann zum einen beantragt werden, wenn sie vom 
Gericht der zweiten Instanz wegen der grundsätzlichen Be
deutung der zu entscheidenden Rechtsfrage für zulässig er
klärt worden ist. Sie ist weiter vorgesehen für vermögens
rechtliche Streitigkeiten, wenn der Wert der Beschwer (d. h. 
der Wert, mit dem ein Teil unterliegt) 10 000 DM übersteigt. 
Im letzten Fall kann der Antrag vom Revisionsgericht zu
rückgewiesen werden, wenn der Sache keine grundsätzliche 
Bedeutung zukommt.

Zur Stellung des Revisionsantrags sind die Prozeßparteien 
berechtigt. Sie sind verpflichtet, sich durch Rechtsanwälte ver
treten zu lassen. Insoweit besteht hier im Unterschied zum 
Verfahren der ersten und zweiten Instanz Anwaltszwang. Die 
Revisionsfrist beträgt 1 Monat seit Zustellung des Urteils.

Das Revisionsgericht überprüft die angefochtene Entschei
dung in rechtlicher Hinsicht im Rahmen der gestellten An
träge. Dabei hat das Gericht die tatsächlichen Feststellungen 
der Gerichte erster und zweiter Instanz seiner Entscheidung 
zugrunde zu legen. Das Gericht kann im Ergebnis einer münd
lichen Verhandlung, zu der die Prozeßparteien zu laden sind, 
wie das Berufungsgericht die angefochtene Entscheidung auf- 
heben und anders entscheiden, die Sache zur erneuten Ver
handlung zurückverweisen oder im Falle der Unbegründet
heit den Revisionsantrag abweisen. Im Falle der Zurückver- 
Weisung hat das Berufungsgericht die rechtliche Beurteilung,

die zur Aufhebung durch das Revisionsgericht führte, auch 
seiner Entscheidung zugrunde zu legen.

Kostenrechtliche Bestimmungen

Die Novellierungsarbeiten hinsichtlich der kostenrechtlichen 
Bestimmungen dienten der Vereinfachung und Präzisierung 
mit dem Ziel, diese verständlicher und praktikabler zu ma
chen. Dafür einige Beispiele:

Die Gerichtsgebühr wurde, da nunmehr auch Handelssa
chen der ordentlichen Gerichtsbarkeit unterliegen, erhöht. Sie 
beträgt bis 100 000 DM 5 Prozent des Wertes des geltend ge
machten Anspruchs, für den Gebührenwert bis zu 1 000 000 DM 
2 Prozent, für den darüber hinaus gehenden Mehrbetrag 
1 Prozent.

Für Ehesachen wurde eine einheitliche Gebührenberech
nung für die erste und zweite Instanz eingeführt (vgl. § 172 
Abs. 3 Ziff. 1). Dadurch kommt für die Gerichte und die Un
ternehmen eine bisherige Doppelarbeit hinsichtlich der Anfor
derung und Anfertigung der Einkommensbescheinigung in 
Fortfall.

Neu geregelt und vereinfacht wurde auch die Gebühren
wertberechnung für die Verfahren zur Verteilung des gemein
schaftlichen Eigentums der Ehegatten nach § 172 Abs. 1 Zif
fer 3. Danach ist nunmehr Grundlage der Berechnung die 
Hälfte des Wertes der von den Anträgen der Prozeßparteien 
erfaßten Sachen, Forderungen und Rechte.

In Vorbereitung der Novelle gab es viele Überlegungen 
und Vorschläge zur Frage der Kostenerstattung in Ehesachen.8 
Auch hier kam es darauf an, eine einfache und rationelle Ver
fahrensweise festzulegen. Die bisherigen Regelungen ermög
lichten eine unkomplizierte Kostenberechnung und Kosten
erstattung, wenn Einigung zwischen den Prozeßparteien dar
über bestand, ob die eingezahlten Kostenvorschüsse aus per
sönlichen Mitteln eines Ehepartners oder aus dem gemein
schaftlichen Eigentum stammten. Schwierig war dagegen die 
Verfahrensweise beim Streit um die Herkunft des Geldes. Die 
neue Regelung in § 179 Abs. 4 geht in Anlehnung an § 180 
Abs. 2 davon aus, im Falle der Uneinigkeit der Prozeßparteien 
über diese Fragen von einer Kostenfestsetzung Abstand zu 
nehmen. Die Kostenansprüche sind im Zusammenhang mit 
der außergerichtlichen oder gerichtlichen Eigentumsverteilung 
einer Regelung zuzuführen. Damit wird die Entscheidung die
ser materiellrechtlichen Frage auf dem dafür vorgesehenen 
Weg vorgenommen.

7 Vgl. W. HurlbeckH. Mochow, „Vorschläge zur Novellierung der 
ZPO hinsichtlich des Rechtsmittelverfahrens“, NJ 1989, Heft 9, 
S. 376 ff.

8 Vgl. H. Kellner, „Bedarf es einer Vereinfachung der Bestimmungen 
über die Kostenerstattung in Ehesachen?“, NJ 1988, Heft 10, S. 420 f.; 
D. Weber und K.-H. Eberhardt, „Kostenerstattung in Ehesachen“, 
NJ 1989, Heft 4, S. 157 f.; P. Wallis, „Bedarf es wirklich keiner 
Änderung der kostenrechtlichen Bestimmungen für Ehesachen?“ 
NJ 1989, Heft 5, S. 198; K. Orth/I. Stolpe (I), H.-J. Eckert (II), „Für 
und wider eine Änderung der Kostenregelung in Ehesachen“, 
NJ 1989, Heft 7, S. 285 ff.
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Am 1. Juli 1990 sind die Gesamtvollstreckungsverordnung und 
die Grundstücksvollstreckungsverordnung, beide vom 6. Juni 
1990, GBl. I Nr. 32 S. 285 und 288) in Kraft getreten.

Nachfolgend geben wir einen Überblick zum Regelungs
gegenstand und zu den Regelungsmechanismen dieser neuen 
Rechtsvorschriften.

Zur Gesamtvollstreckungsverordnung

Die Einführung der sozialen Marktwirtschaft führt in der 
DDR zu grundlegenden Veränderungen in der Eigentums
ordnung und den Wirtschaftsmechanismen. Die bisherigen 
volkseigenen Betriebe werden in Kapitalgesellschaften umge
wandelt, die gleichberechtigt mit anderen privaten Unterneh
men am Wirtschaftsverkehr teilnehmen und für ihre Handels
und Wirtschaftstätigkeit das volle Geschäftsrisiko tragen.


